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81. Jahrgang Nr. 28 Datum 24.09.2025 
 
 

Inhaltsverzeichnis: 
 

 Öffentliche Sitzung des Kreisausschusses am Donnerstag, den 02.10.2025 um  
08:30 Uhr 

 Einwohnerzahl am 30.06.2025 
 Vollzug des Straßenverkehrsgesetzes (StVG), der Fahrerlaubnis-Verordnung (FeV) 

und des Bayer. Verwaltungszustellungs- und Vollstreckungsgesetzes (VwZVG) 
 Vollzug des Straßenverkehrsgesetzes (StVG), der Fahrerlaubnis-Verordnung (FeV) 

und des Bayer. Verwaltungszustellungs- und Vollstreckungsgesetzes (VwZVG) 
 Öffentliche Zustellungen für das Ausländeramt; 

Hier: Herrn Mustafa Kilic 
 Zweckverband zur Wasserversorgung der Weilachgruppe 

Amtliche Bekanntmachung der 2. Änderungssatzung zur Beitrags- und Gebühren- 
satzung zur Wasserabgabesatzung des Zweckverbands zur Wasserversorgung der 
Weilachgruppe (BGS/WAS) vom 14.10.2020 
 

 
****************************************** 

 
 

Öffentliche Bekanntmachung 
 
 
Am Donnerstag, 02.10.2025, um 08:30 Uhr findet eine Sitzung statt. 
 
 

Gremium: Kreisausschuss 
 

Ort: Landratsamt Dachau 
Raum: Kleiner Sitzungssaal 

 
 

T ag es or dn un g 
 
 1.   Genehmigung der Niederschriften vom 06.06.2025 und vom 11.07.2025 
  
 2.   Antragseingänge 
  
 2.1.   Antrag Freie Wähler Dachau (KR Leiß) vom 15.07.2025;  

Antrag zur Förderung gesellschaftlicher Vielfalt im Kreistag 
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 2.2.   Antrag der ÖDP (KRin Kappes, KR Böller, KR Mösl) vom 11.09.2025;  
Anfrage an die Bayerische Staatsregierung - Verteilung "Sondervermögen" an die 
bayerischen Kommunen 

  
 3.   Berufung einer Wahlleiterin / eines Wahlleiters für die Landkreiswahlen 2026 
  
 4.   Bekanntgabe Ergebnis Jahresrechnung 2024 
  
 5.   Vollzug des Kreishaushaltes 2025;  

Finanzbericht zum 30.06.2025 - Genehmigung überplanmäßiger Ausgaben 
  

Die Sitzung wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
 

 
Stefan Löwl 
Landrat 
 
 

****************************************** 
 
 
Az.: 20/022-2/2 
 
 
Einwohnerzahl am 30.06.2025 
 
Nachstehend werden die Einwohnerzahlen der Gemeinden des Landkreises Dachau bekannt 
gegeben: 
 

Gemeinde   Einwohner 

   
09174111  Altomünster, M  7 821  
09174113  Bergkirchen  7 626  
09174115  Dachau, GKSt  47 330  
09174118  Erdweg  6 253  
09174121  Haimhausen  5 648  
09174122  Hebertshausen  5 781  
09174147  Hilgertshausen-Tandern  3 324  
09174126  Karlsfeld  21 441  
09174131  Markt Indersdorf, M  10 363  
09174135  Odelzhausen  5 702  
09174136  Petershausen  6 369  
09174137  Pfaffenhofen a.d.Glonn  2 338  
09174141  Röhrmoos  6 417  
09174143  Schwabhausen  6 254  
09174146  Sulzemoos  2 856  
09174150  Vierkirchen  4 660  
09174151  Weichs  3 651  

    

Landkreissumme   153 834 
 

 
Laumbacher 
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****************************************** 
 
 
Vollzug des Straßenverkehrsgesetzes (StVG), der Fahrerlaubnis-Verordnung (FeV) und 
des Bayer. Verwaltungszustellungs- und Vollstreckungsgesetzes (VwZVG): 
 
hier:  
Verwarnung wegen wiederholter Verkehrszuwiderhandlungen gemäß § 4 Abs. 5 Satz 1 
Nr. 2 StVG 
Herrn Rreoland Zhgjuni, geb. 24.10.1996, unbekannter Aufenthalt 
(zuletzt wohnhaft: Buchfeldstraße 2b, OT Puchschlagen, 85247 Schwabhausen) 
 
 
Öffentliche Zustellung durch Veröffentlichung im Amtsblatt 
 
 
Hiermit wird die Verwarnung des Landratsamts Dachau vom 20.08.2025,  
Az.: 32/143/513440/ei, gemäß Art. 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 VwZVG öffentlich zugestellt, da der 
Aufenthaltsort des Empfängers unbekannt ist. 
 
Damit werden Fristen in Gang gesetzt, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen (Art. 15 Abs. 
2 Satz 3 VwZVG). 
 
Das Schreiben kann vom Genannten oder einem Bevollmächtigten beim Landratsamt Dachau, 
Fahrerlaubnisbehörde, Rudolf-Diesel-Str. 20, 85221 Dachau, Zimmer 1.05, während der 
üblichen Öffnungszeiten eingesehen oder abgeholt werden (vgl. Art. 15 Abs. 2 Nr. 4 VwZVG). 
 
Obengenannte Verwarnung gilt gemäß Art. 15 Abs. 2 Satz 6 VwZVG an dem Tag als 
zugestellt, an dem seit dem Tag der Bekanntmachung der Benachrichtigung über die 
öffentliche Zustellung zwei Wochen vergangen sind. 
 
 

****************************************** 
 
 
Vollzug des Straßenverkehrsgesetzes (StVG), der Fahrerlaubnis-Verordnung (FeV) und 
des Bayer. Verwaltungszustellungs- und Vollstreckungsgesetzes (VwZVG): 
 
hier:  
Aberkennung der kroatischen Fahrerlaubnis von  
Frau Kristina Ivankic, geb. 29.12.1991, unbekannter Wohnsitz 
(zuletzt wohnhaft: Remetinecki Gaj 11C, 10000 Zagreb/Kroatien) 
 
 
Öffentliche Zustellung durch Veröffentlichung im Amtsblatt 
 
 
Hiermit wird der Bescheid des Landratsamts Dachau vom 15.09.2025,  
Az.: 32/143/516998/schoe, gemäß Art. 15 Abs. 1 VwZVG öffentlich bekanntgegeben, da der 
Aufenthaltsort der Empfängerin unbekannt ist. 
 
Damit werden Fristen in Gang gesetzt, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen (Art. 15 
Abs. 2 Satz 3 VwZVG). 
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Das Schreiben kann von der Genannten oder einem Bevollmächtigten beim Landratsamt 
Dachau, Fahrerlaubnisbehörde, Rudolf-Diesel-Str. 20, 85221 Dachau, Zimmer 1.08, während 
der üblichen Öffnungszeiten eingesehen oder abgeholt werden (vgl. Art. 15 Abs. 2 Nr. 4 
VwZVG). 
 
Obengenannter Aberkennungsbescheid gilt gemäß Art. 15 Abs. 2 Satz 6 VwZVG an dem Tag 
als zugestellt, an dem seit dem Tag des öffentlichen Bekanntwerdens zwei Wochen 
vergangen sind. 
 
 

****************************************** 
 
 
ÖFFENTLICHE ZUSTELLUNG  
 
Vollzug des Aufenthaltsgesetzes (AufenthG);  
 
Der Ausweisungsbescheid des Landratsamtes Dachau, Weiherweg 16, 85221 Dachau vom 
10.09.2025, Az. 31/109014 an  
 

Herrn  
Mustafa KILIC  
unbekannten Aufenthalts  
 
letzte bekannte Anschrift:  
Gewerbepark 14  
85250 Altomünster  

 
wird hiermit gemäß Art. 15 Abs. 1 S.1 Nr. 1 des Bayerischen Verwaltungs- und 
Vollstreckungsgesetzes (VwZVG) öffentlich zugestellt und kann jeweils Montag mit Freitag 
während der allgemeinen Öffnungszeiten des Ausländeramtes beim Landratsamt Dachau, 
Münchner Str. 87b, 85221 Dachau, eingesehen werden.  
 
Der oben genannte Bescheid gilt zwei Wochen nach dem Tag der Bekanntmachung der 
Benachrichtigung über die öffentliche Zustellung als zugestellt (Art. 15 Abs. 2 S. 6 
VwZVG). Ab dem Zeitpunkt der Zustellung beginnen Rechtsmittelfristen zu laufen, nach 
deren Ablauf Rechtsverluste drohen können (Art. 15 Abs. 2 S. 3 VwZVG). 
 
 

****************************************** 
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Az.: 20/050-1/2 
 
 
Zweckverband zur Wasserversorgung der Weilachgruppe 
 
 
Amtliche Bekanntmachung der 2. Änderungssatzung zur Beitrags- und 
Gebührensatzung zur Wasserabgabesatzung des Zweckverbands zur Wasserversorgung 
der Weilachgruppe (BGS/WAS) vom 14.10.2020 
 

      
 
2. Änderungssatzung zur Beitrags- und Gebührensatzung zur Wasserabgabesatzung des 
Zweckverbands zur Wasserversorgung der Weilachgruppe (BGS/WAS) vom 14.10.2020 
 
Auf Grund der Art. 5, 8 und 9 des Kommunalabgabengesetzes erlässt der Zweckverband zur 
Wasserversorgung der Weilachgruppe folgende 2. Änderung zur Beitrags- und 
Gebührensatzung zur Wasserabgabesatzung vom 14.10.2020 : 
 
 
 

§ 1 
 
§ 9a Abs. 2 der Beitrags- und Gebührensatzung zur Wasserabgabesatzung des 
Zweckverbandes vom 14.10.2020 erhält folgende Neufassung : 
 
 
(2) Die Grundgebühr beträgt bei der Verwendung von Wasserzählern mit Dauerdurchfluss 
 
 

bis            5 m³/h                    60 €/Jahr 

bis      10 m³/h                    72 €/Jahr 

bis      20 m³/h                    84 €/Jahr 

über      20 m³/h                    96 €/Jahr 
 
 
 

§ 2 
 
§ 10 der Beitrags- und Gebührensatzung zur Wasserabgabesatzung des Zweckverbandes 
vom 14.10.2020 erhält folgende Neufassung : 

 
(1) Die Verbrauchsgebühr wird nach Maßgabe der nachfolgenden Absätze nach der Menge des 

aus der Wasserversorgungseinrichtung entnommenen Wassers berechnet. Die Gebühr 
beträgt im Zeitraum 2,07 € pro Kubikmeter entnommenen Wassers. 

 

(2) Der Wasserverbrauch wird durch geeichte Wasserzähler ermittelt.  
Er ist von dem Zweckverband zu schätzen, wenn  
1. ein Wasserzähler nicht vorhanden ist,  
2. der Zutritt zum Wasserzähler oder dessen Ablesung nicht ermöglicht wird oder 
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3. sich konkrete Anhaltspunkte dafür ergeben, dass ein Wasserzähler den wirklichen 
Wasserverbrauch nicht angibt. 

 
(3) Wird ein Bauwasserzähler oder ein sonstiger beweglicher Wasserzähler verwendet, so 

beträgt die Gebühr 2,07 € pro Kubikmeter entnommenen Wassers. 
 
(4) Für Bauwasser ohne Zähler wir eine monatliche Pauschale von 12,00 € erhoben. 
 
(5) Für Übungszwecke und bei Brandfall erfolgt die Wasserabgabe an die Feuerwehren  
      kostenlos. 
 
(6) Die Leihgebühr für Standrohr mit Wasserzähler beträgt  

 
vom 1. – 3.Tag           10,00 € pauschal 
ab dem 4. Tag :            5,00 €/jeden weiteren Tag. 
 

       Für das Ausleihen von Standrohren wird eine Mindestabnahmemenge von 20 m³  
      festgelegt. 

 
 

                                                             § 3 
 

Die Änderungssatzung tritt am 01.01.2026 in Kraft. 
      
 
Schmarnzell, 18.09.2025 
Zweckverband zur Wasserversorgung der Weilachgruppe 
 
 
 
Konrad Wagner 
Verbandsvorsitzender 
 
 

 
 
 
 
 
 

LANDRATSAMT DACHAU 
Stefan Löwl 

Landrat 
 

 
Erscheinungshinweis / Bezugsbedingungen:  
Das Amtsblatt des Landkreises Dachau erscheint nach Bedarf. Es wird auf der Internetseite des Landratsamtes Dachau unter 
www.landratsamt-dachau.de veröffentlicht. Das dort eingestellte elektronische PDF/A-Dokument ist die amtlich verkündete 
Fassung. Die Internetseite des Landratsamtes Dachau ist für jedermann kostenfrei verfügbar. 

 


